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Preisverordnung Nr. 325.
— Verordnung über die Preisbildung 

im Schuhmacherhandwerk —

Vom 10. November 1953

Auf Grund des § 8 Abs. 2 der Verordnung vom
15. Juni 1950 über die Preisbildung im Handwerk (GBl. 
S. 510) in Verbindung mit Abschnitt IV Ziff. 5 Buchst, c 
des Beschlusses des Ministerrates vom 6. Februar 1953 
über die Grundsätze der Preispolitik (GBl. S. 313) wird 
für das Schuhmacherhandwerk folgendes verordnet:

§ 1
Schuhmacherbetriebe, die in die Handwerksrolle ein

getragen sind, haben ihre Preise nach den Vorschriften 
dieser Preisverordnung zu berechnen.

§ 2
(1) Für ständig wiederkehrende, gleichartige, hand

werkliche Leistungen der Schuhmacherbetriebe gelten 
die in den Anlagen 1, 2 und 3 zu dieser Preisverord-

/nung festgesetzten Preise (Regelleistungspreise). Diese 
Preise sind Höchstpreise, die nicht überschritten werden 
dürfen.

(2) Für Arbeiten, die in der Anlage nicht als Regel
leistungen aufgeführt, mit Regelleistungen aber ver
gleichbar sind, sind die Preise nach dem im § 3 fest
gelegten Kalkulationsschema zu berechnen. Die Preise 
müssen unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minder
leistungen in einem wirtschaftlich gerechtfertigten Ver
hältnis zu den Regelleistungspreisen stehen.

(3) Falls Löhne oder Materialpreise eine Änderung 
erfahren, treten die in der Anlage zu dieser Preisver
ordnung aufgeführten Regelleistungspreise nur dann 
außer Kraft, wenn vom Ministerium für Leichtindustrie 
neue Regelleistungspreise festgesetzt und bekannt
gegeben werden. Dies gilt auch sinngemäß für kalku
lierte Leistungen gemäß § 3 mit Ausnahme zulässiger 
Materialpreiserhöhungen.

§ 3
(1) Für handwerkliche Leistungen und Kleinrepara

turen über 1 DM, die nicht unter die in der Anlage auf
geführten Regelleistungen fallen, ist der Höchstpreis 
auf Grund eigenverantwortlicher Kalkulation gemäß 
dem nachstehenden Kalkulationsschema zu berechnen.

Fertigungslöhne  DM
Fertigungsgemeinkostenzuschlag ein
schließlich Zuschlag für Wagnis und
Gewinn auf die Fertigungslöhne    • DM

___DM
Materialkosten
Materialkostenzuschlag

Materialpreis ................... . . . . D M
Fremdleistungen ...
Zuschlag auf Fremdleistungen
Transport und Verpackung 
der Fremdleistungen .............. . ... DM

. . . .  D M

.  . . .  D M

. . . .  D M

(2) Für Kleinreparaturen bis zu 1 DM ist die Auf
stellung einer Kalkulation nicht erforderlich.

(3) Werden handwerkliche Leistungen und Klein
reparaturen über 1 DM, für die keine Regelleistungs
preise gelten, vergeben und übernommen, so sollen die 
für die einzelnen Leistungen zu berechnenden Preise 
mit dem Auftraggeber vor Ausführung des Auftrages 
unter Beachtung der Vorschriften dieser Preisverord
nung vereinbart werden.

§ 4
(1) Zuschläge für tatsächlich entstandene Mehrarbeit 

(Überstunden-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit) 
sowie für Erschwernisse dürfen mit den tariflich fest
gelegten Prozentsätzen weiterberechnet werden.

(2) Bei Regelleistungen dürfen diese Zuschläge zu
züglich des Fertigungsgemeinkostenzuschlages den 
Regelleistungspreisen hinzugerechnet werden.

(3) Bei kalkulierten Preisen dürfen diese Zuschläge 
auf die Fertigungslöhne aufgeschlagen werden.

(4) Diese Zuschläge sind vor Ausführung des Auf
trages mit dem Aufftraggeber zu vereinbaren; sie sind 
in den Rechnungen gesondert auszuweisen.

§ 5
(1) Als Fertigungsgemeinkostenzuschlag werden 67 °/o 

festgesetzt. In diesem Zuschlag ist Gewinn und Wagnis 
in Höhe von 10 °/o enthalten. Der genannte Gemein
kostenzuschlag kann ohne besonderen Nachweis von 
allen Betrieben angewandt werden.

(2) Betriebe, die einen höheren Gemeinkostensatz be
anspruchen, müssen bei dem zuständigen Rat des Be
zirkes einen Kostennachweis führen, der den allgemein 
preisrechtlichen Grundsätzen entspricht. Der zu be
willigende Zuschlag darf den Höchstsatz von 85 °/o 
einschließlich 10 °/o Wagnis und Gewinn nicht über
schreiten. Seine Berechnung ist erst nach der Bewilli
gung durch den zuständigen Rat des Bezirkes zu
lässig.

(3) Die nachzuweisenden Gemeinkosten müssen einer 
sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsleitung ent
sprechen; sie unterliegen der preisrechtlichen Verant
wortung des Betriebes. Diese Betriebe haben alljährlich 
zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres den Gemein
kostenzuschlag auf Grund der Ergebnisse des abge
laufenen Geschäftsjahres neu zu ermitteln und sich von 
dem zuständigen Rat des Bezirkes bewilligen zu lassen.

§ 6
(1) Für Kleinmaterial dürfen 15 % vom Hauptmaterial 

berechnet werden.

(2) Als Materialkostenzuschlag dürfen höchstens 13 °/o 
auf den Einstandspreis berechnet werden. Dieser Satz 
versteht sich einschließlich Verlust auf das vom Hand
werker gelieferte Fertigungsmaterial einschließlich 
Kleinmaterial.

(3) Auf das vom Auftraggeber gelieferte Material 
darf kein Materialkostenzuschlag berechnet werden. 
Die Berechnung der Zuschläge der vom Auftragnehmer 
im Rahmen einer handwerklichen Leistung mitge
lieferten gewerblichen Gebrauchsgüter erfolgt nach der 
Preisanordnung Nr. 244 vom 26. August 1949 (ZVOB1. II 
S. 107).

§ 7
Für Arbeitsleistungen, die aus Gründen der Wirt

schaftlichkeit vom Betrieb nicht selbst ausgeführt wer
den, darf dem Auftraggeber außer den Transport- und 
Verpackungskosten ein Aufschlag von 10 °/o auf die 
Nettopreise des Betriebes, der die Arbeiten ausführt, 
berechnet werden.


